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1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet)

Grundsatz: Jeder Ausländer 
benötigt in Deutschland 
einen Aufenthaltstitel (§ 4
Abs. 1 AufenthG) 
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1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet) 3

Deutsche 
Staatsangehörige

„Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher iSd Art. 116 
Abs. 1 GG ist.“ (§ 2 Abs. 1 AufenthG)

Welche Gruppen sind hier zu 
unterscheiden:

Staatsangehörige anderer 
EU-Mitgliedsstaaten (MS)

Nicht-EU-Ausländer/innen = 
Drittstaatsangehörige
(und Staatenlose)

Benötigen zum Aufenthalt mit 
Arbeit keine 
Aufenthaltserlaubnis

alle übrigen 
Drittstaatsangehörigen

Welche Personengruppen sind aufenthaltsrechtlich zu unterscheiden:

Benötigen 
Aufenthaltserlaubnis

+ EWR-Staaten (Norwegen, Island, 
Liechtenstein) und die Schweiz

Sonderregeln für 
Staatsangehörige der Türkei
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1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet)

Grundsatz: Jeder Ausländer 
benötigt in Deutschland 
einen Aufenthaltstitel (§ 4
Abs. 1 AufenthG) 
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Aufenthalte: als anerkannter 

Flüchtling, Ehegatte, Student, 

Forscherin u.s.w.

Aufenthaltszweck und 

Erteilungsvoraussetzungen!

Aufenthaltsgestattung: wird 

zur Durchführung eines 

Asylverfahrens erteilt und gilt 

bis zum Ende des 

Verfahrens bzw. der 

Vollziehbarkeit einer 

Abschiebungsandrohung

Aufenthaltsgestattung begründet 

rechtmäßigen Aufenthalt (ist aber 

keine Aufenthaltserlaubnis)
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Aufenthaltserlaubnis (unbefristete Aufenthaltserlaubnis ist die 
Niederlassungserlaubnis)

1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet) 5
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1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet)

Grundsatz: Jeder Ausländer 
benötigt in Deutschland 
einen Aufenthaltstitel (§ 4
Abs. 1 AufenthG) 

9

Wer eine erforderliche 

Aufenthaltserlaubnis nicht 

oder nicht mehr besitzt

und auch keine 

Aufenthaltsgestattung hat

ist ausreisepflichtig (§ 51 

AufenthG)

Aufenthaltsgestattung begründet 

rechtmäßigen Aufenthalt (ist aber 

keine Aufenthaltserlaubnis)
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1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet) 10

Wer eine erforderliche 

Aufenthaltserlaubnis 

nicht oder nicht mehr 

besitzt

Beispiele

- Wer illegal eingereist ist

- Nach negativem Abschluss des 

Asylverfahrens

- (genauer: wenn Abschiebungsandrohung 

vollziehbar)

- Ablauf der Aufenthaltserlaubnis (Scheitern 

der Ehe, des Studiums)

- Verlust des Aufenthalts wegen Ausweisung
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1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet)

Beendigung des Aufenthalts 
bei Ausreisepflicht

11

Wer trotz vollziehbarer 

Ausreisepflicht und nach 

Ablauf der angedrohten 

Frist nicht ausgereist ist

Kann abgeschoben werden 

(§ 58 AufenthG)

Aber nicht jede Abschiebung kann 

durchgeführt werden oder wird 

durchgeführt

Duldung
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1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet)

Die Duldung nach § 60a AufenthG

Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. (…). 

Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, wenn dringende humanitäre 
oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine 
vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Eine Duldung 
wegen dringender persönlicher Gründe im Sinne von Satz 3 ist zu erteilen, wenn 
der Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten 
oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland aufnimmt oder 
aufgenommen hat, die Voraussetzungen nach Absatz 6 nicht vorliegen und 
konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht bevorstehen.

Anspruchsduldung bei 
Ausbildung 
(„Ausbildungsduldung“)

Ermessensduldung

Anspruchsduldung bei 
Unmöglichkeit



Tatsächliche oder rechtliche Duldungsgründe 
(Abs. 2 S. 1)

Tatsächliche Gründe u. a.* 
• Fehlende Passpapiere

• keine Transport-
möglichkeit/unterbrochene 
Verkehrsverbindungen,
z. B. keine Flugverbindung

• Fehlen eines aufnahmebereiten 
Landes

• Reiseunfähigkeit (Achtung: 
Neuregelung über Atteste, 
März 2016)

Rechtliche Gründe u. a.*

• Schutz von Ehe und Familie 
(Art. 6 Abs. 1 GG/Art. 8 EMRK)

• kurz bevorstehende Ehe 
mit/Elternschaft von 
aufenthaltsrechtl. abge-
sicherter Person

• Petitionsverfahren, laufende 
Gerichtsverfahren

• Abschiebestopp oder andere 
Erlasse

* BMI: Verwaltungsvorschrift 2009 und Anwendungshinweise 2017 13

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-duldungsregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=2


1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts 
(erlaubt, gestattet, geduldet)

§ 58 Abs. 1a AufenthG: „Vor der Abschiebung eines 
unbegleiteten minderjährigen Ausländers hat sich die 
Behörde zu vergewissern, dass dieser im Rückkehrstaat 
einem Mitglied seiner Familie, einer zur Personensorge 
berechtigten Person oder einer geeigneten 
Aufnahmeeinrichtung übergeben wird.“

Besonderer Duldungsgrund für UMF

Dieser Schutz wirkt nur 
bis zum Erreichen des 
18. Lebensjahres



Duldung aufgrund persönlicher oder humanitärer 
Gründe oder öffentlichen Interesses (Abs. 2 S. 3)

Ermessensduldung

Beispielsweise (BMI 2009/2017):
• Beenden der Schule oder Ausbildung
• Pflege eines nahen Verwandten
• Erforderliche medizinische Behandlung, die im

Herkunftsland nicht oder nur erschwert
vorgenommen werden kann

• Qualifizierte Berufsausbildung (Anspruch)

15

Ermessensduldung: „kann“ erteilt werden oder nicht
ABH hat Ermessen

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-duldungsregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet)

- im Falle eines Studiums, wenn aufgrund der bisherigen 
Studienleistungen ein erfolgreicher Abschluss in absehbarer Zeit zu 
erwarten ist, 

- bei berufsvorbereitenden Maßnahmen, sofern ein Ausbildungsvertrag für 
eine anschließende qualifizierte Berufsausbildung zuverlässig belegt ist 
oder der regelhafte Übergang aus der Qualifizierungsmaßnahme in 
qualifizierte Berufs-ausbildung nachgewiesen werden kann und eine 
Duldungserteilung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 AufenthG noch nicht 
möglich ist

Ermessensduldung (Erlass NRW)
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Duldung ist ein Papier, das mitteilt, dass die Abschiebung vorübergehend 
ausgesetzt ist. 

1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet) 17
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1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet)

Die rechtliche Situation von Ausländern/-innen und ihre „Papiere“

Grundsatz: Jeder Ausländer benötigt in Deutschland 
einen Aufenthaltstitel (§ 4
Abs. 1 AufenthG)

Menschen im Asylverfahren (eventuell 
auch während des Gerichtsverfahrens)

Können 

Die verschiedenen Situationen

Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis 
(z.B. als anerkannter Flüchtling, Student, 
Familie) erhalten haben

die abgelehnt worden sind, aber aus 
anderen Gründen bleiben dürfen 
(Hauptfall: Duldung, z.B. wegen 
Passlosigkeit, fehlende Bereitschaft 
des anderen Staates zur Aufnahme, 
neu: Ausbildungsduldung)

Aufenthaltsgestattung / „BÜMA“

Ankunftsnachweis

Aufenthaltserlaubnis

Duldung
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1. Die verschiedenen Situationen eines Aufenthalts (erlaubt, gestattet, 

geduldet)

Die Duldung nach § 60a AufenthG

Soweit die Beurkundung der Anerkennung einer Vaterschaft oder der Zustimmung 
der Mutter für die Durchführung eines Verfahrens nach § 85a ausgesetzt wird, 
wird die Abschiebung des ausländischen Anerkennenden, der ausländischen 
Mutter oder des ausländischen Kindes ausgesetzt, solange das Verfahren nach §
85a nicht durch vollziehbare Entscheidung abgeschlossen ist.

Die Abschiebung eines Ausländers ist auch auszusetzen, wenn seine 
vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen 
eines Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für 
sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des 
Sachverhalts erschwert wäre.

Anspruchsduldung bei 
Strafverfahren

Anspruchsduldung bei Verfahren 
mißbräuchlicher Vaterschaft
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2. Die Ausbildungsduldung

"Eine Duldung wegen dringender persönlicher Gründe im Sinne 

von Satz 3 ist zu erteilen, wenn der Ausländer eine 

qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten 

oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland 

aufnimmt oder aufgenommen hat und die Voraussetzungen nach 

Absatz 6 nicht vorliegen und konkrete Maßnahmen zur 

Aufenthaltsbeendigung nicht bevorstehen.“ 

(Abs. 6 = kein sicherer Herkunftsstaat und Asylantrag nach 

31.08.2015)

§ 60 a Abs. 2 AufenthG: Ausbildungsduldung
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2. Die Ausbildungsduldung

Die Duldung wird für die Dauer der Ausbildung laut 

Ausbildungsvertrag erteilt

"Eine Duldung nach Satz 4 wird nicht erteilt und eine nach 

Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn der Ausländer wegen 

einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat

verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 

Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die 

nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von 

Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer 

Betracht bleiben.“

§ 60 a Abs. 2 Satz 5 AufenthG :
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2. Die Ausbildungsduldung

"Wird die Ausbildung nicht betrieben oder abgebrochen, ist 

der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, dies unverzüglich, in 

der Regel innerhalb einer Woche, der zuständigen 

Ausländerbehörde schriftlich mitzuteilen. … Die nach Satz 4 

erteilte Duldung erlischt, wenn die Ausbildung nicht mehr 

betrieben oder abgebrochen wird."

"Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendigt oder 

abgebrochen, wird dem Ausländer einmalig eine Duldung für 

sechs Monate zum Zweck der Suche nach einer weiteren 

Ausbildungsstelle zur Aufnahme einer Berufsausbildung nach 

Satz 4 erteilt." 

§ 60 a Abs. 2 AufenthG:

22
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2. Die Ausbildungsduldung

"Eine nach Satz 4 erteilte Duldung wird für sechs Monate zum 

Zweck der Suche nach einer der erworbenen beruflichen 

Qualifikation entsprechenden Beschäftigung verlängert, wenn 

nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, für die 

die Duldung erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung im 

Ausbildungsbetrieb nicht erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche 

erteilte Duldung darf für diesen Zweck nicht verlängert 

werden. § 60a bleibt im Übrigen unberührt."

§ 60 a Abs. 2 AufenthG:

23
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2. Die Ausbildungsduldung 24

Ermessen der Behörde: Behörde kann bei Vorliegen von tatbestandlichen 
Voraussetzungen verschiedene Folgen wählen (z.B. „kann“ Erlaubnis erteilen)

Weitere rechtliche Grundbegriffe:

Prüfungsrecht des Gerichts nur bei Ermessensfehlern

Ermessensfehler: Ermessensunterschreitung, -überschreitung, -fehlgebrauch) und 
sog. Ermessensreduktion auf Null

Gericht belässt es bei der Ermessensausübung der Behörde

→ bei einem Klageverfahren prüft das Gericht nur Ermessensfehler. Will ein Kläger etwas von 

einer Behörde – und steht die Erteilung im Ermessen der Behörde – wird er nur erfolgreich sein, 

wenn das „Ermessen auf null“ reduziert ist (also wenn jede Ermessensausübung, die zu einer 

Verweigerung führen würde, ermessensfehlerhaft ist)

Beispiel: Der Selbsteintritt, den das Bundesamt in einem Dublin-Fall ausüben kann, ist

durchzuführen, wenn jede Ermessensentscheidung, den Selbsteintritts nicht durchzuführen, 

rechtswidrig wäre, weil es sich um eine vulnerable Person und einen Staat mit defizitärem 

Sozialsystem handelt.

Gegenteil einer Ermessensentscheidung ist eine „gebundene Entscheidung“
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2. Die Ausbildungsduldung 25

Behördenerlass, Verwaltungsvorschriften, Anwendungshinweise

Weitere rechtliche Grundbegriffe:

Für das Gericht ist ein Erlass keine verbindliche Entscheidungsgrundlage 
(allenfalls im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz)

Es handelt sich hierbei nicht um Gesetze

Solche Anwendungshinweise sollen eine gleichmäßige Behördenpraxis herbeiführen
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2. Die Ausbildungsduldung

Was ist eine qualifizierte Berufsausbildung?

Ausbildungsduldung Problemfälle

26

- Dauer mindestens zwei Jahre (§ 6 Abs. 1 S. 2 BeschV)(in der 

Diskussion: einjährige Pflegehilfeausbildung)

- auch Ausbildung in Berufsfachschulen? Erlass NRW: ja 

Nachweis ist Anmeldebestätigung (nicht Anmeldung)

- erfolgsqualifizierende Maßnahmen, Vorbereitung der 

Ausbildung, Hauptschule? hM: nein

- universitäres Studium? hM: nein

- Duales Studium: NRW: ja
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2. Die Ausbildungsduldung

Was ist eine qualifizierte Berufsausbildung?

Erlass NRW:

Ausbildungsduldung (Einzelfälle)

27

Staatlich anerkannte oder vergleichbar geregelte Ausbildungsberufe sind 
alle anerkannten Aus- und Fortbildungsabschlüsse nach 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO) sowie 
vergleichbare bundes- oder landesrechtlich geregelte Berufsabschlüsse 
oder diesen Berufsabschlüssen entsprechende Qualifikationen. 

2-3 Jahre Ausbildungszeit

Eintragung in die Handwerksrolle oder das Ausbildungsverzeichnis

(Erlass NRW: kann nachgereicht werden, wenn die  Eintragung 

nicht in der Spähre des Auszubildenden liegt
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2. Die Ausbildungsduldung

Ausbildungsduldung (Einzelfälle)

28

- erfolgsqualifizierende Maßnahmen „sollen“ zu einer Duldung 

führen Erlass NRW

• Wenn die Maßnahme von der Bundesagentur für Arbeit gefördert wird, 

tarifvertraglich geregelt ist oder es sich um eine betrieblich finanzierte 

Einstiegsqualifizierungsmaßnahme handelt 

• und 

• der Arbeitgeber bescheinigt, dass – vorbehaltlich des erfolgreichen 

Abschlusses – im Anschluss an die Einstiegsqualifizierungsmaßnahme 

ein Vertrag für eine qualifizierte Berufsausbildung angeboten wird. 
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2. Die Ausbildungsduldung

Ausbildungsduldung (Einzelfälle)

29

- Erlass NRW

• Auch für die Durchführung einer sogenannten Helferausbildung soll in 

der Regel eine Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG erteilt 

werden, wenn 

• es sich um eine staatlich anerkannte Helferausbildung handelt 

• und im Anschluss an die Helferausbildung eine qualifizierte Ausbildung 

im gleichen Berufsbild angeschlossen werden kann (vgl. auch Teil III 

Nr. 2). 
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2. Die Ausbildungsduldung

Die Ausbildung hängt von einer Erlaubnis (Arbeitserlaubnis 

der Ausländerbehörde ab)

- Mitwirkung der Arbeitsagentur entfällt bei Geduldeten und 

Menschen im Asylverfahren

Ausbildungsduldung und Ausbildungserlaubnis

30

Problem: Erteilung der Erlaubnis zur Ausbildung im Ermessen der 
Ausländerbehörde) (§ 4 Abs. 3 AufenthG)

Damit könnte die Ausländerbehörde den Anspruch auf Ausbildungsduldung 
aushebeln. 

Andere Ansicht: Anspruchsduldung ist so zu verstehen, dass Ausbildung erlaubt 
werden muss; VGH Hessen (so auch Erlass NRW): „in der Regel ist Ermessen auf null 
reduziert“ (so dass Ausbildung in der Regel zu erteilen ist) ; so auch Erlass NRW
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2. Die Ausbildungsduldung

Ermessensgründe bei § 61 AsylG:

Bleibeperspektive (im Asylverfahren) problematisch (Erlass 

NRW: berücksichtigungsfähig, aber nicht als einziger Grund, 

maßgeblich ist Integrationsleistung und Mitwirkung im 

Asylverfahren)

Sprachkenntnisse Eignung des Kandidaten (unerheblich, Erlass 

NRW)

- Kein Pass (kein Grund, Erlass NRW)

- Beharrliche Weigerung bei Identitätsklärung (kann im 

Ermessen berücksichtigt werden, Erlass NRW)

- Aber: weder Pass noch Identität sind Bedingung, wenn 

zumutbare Bemühungen vorliegen

Ausbildungsduldung und Ausbildungserlaubnis

31



tu

Ausbildungsduldung, Mitwirkungspflichten und Widerruf 29.05.2019
32



tu

Ausbildungsduldung, Mitwirkungspflichten und Widerruf 29.05.2019
33



tu

Ausbildungsduldung, Mitwirkungspflichten und Widerruf 29.05.2019
34



tu

Ausbildungsduldung, Mitwirkungspflichten und Widerruf 29.05.2019

2. Die Ausbildungsduldung

Erwerbstätigkeit während des Asylverfahrens nach § 61 AsylG

Im Übrigen kann einem Asylbewerber, der sich seit drei Monaten gestattet 
im Bundesgebiet aufhält, abweichend von § 4 Abs. 3 des 
Aufenthaltsgesetzes die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden, 
wenn die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat oder durch 
Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Ein geduldeter oder 
rechtmäßiger Voraufenthalt wird auf die Wartezeit nach Satz 1 
angerechnet. (…) 

Einem Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat gemäß § 29a, der nach 
dem 31. August 2015 einen Asylantrag gestellt hat, darf während des 
Asylverfahrens die Ausübung einer Beschäftigung nicht erlaubt werden.
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2. Die Ausbildungsduldung

Erwerbstätigkeit nach § 4 Abs. 3 AufenthG

Ausländer dürfen eine Erwerbstätigkeit nur ausüben, wenn der 
Aufenthaltstitel sie dazu berechtigt.
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2. Die Ausbildungsduldung

Erwerbstätigkeit in der Duldung nach § 60a Abs. 6 AufenthG

Einem Ausländer, der eine Duldung besitzt, darf die Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden, wenn

1.er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen,
2.aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu 
vertreten hat, nicht vollzogen werden können oder
3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des 
Asylgesetzes ist und sein nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag 
abgelehnt wurde.

Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 2 
insbesondere, wenn er das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung 
über seine Identität oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche 
Angaben selbst herbeiführt.



Zugang zu Arbeit und Ausbildung 
– Bundesagentur für Arbeit (BA) –

Arbeitsmarktprüfung bei zustimmungspflichtiger Beschäftigung
• Beschäftigungsbedingungen (Lohngleichheit)
• Vorrangprüfung, sofern (noch) vorgeschrieben: vorrangiger 

Arbeitsmarktzugang deutscher oder freizügigkeitsberechtigter 
Personen

Arbeitsmarktprüfung bei zustimmungsfreier Beschäftigung
• Zustimmungsfreiheit richtet sich nach Aufenthaltsstatus und Art 

der Beschäftigung, ABER Beschäftigungsbedingungsprüfung
• Vorrangprüfung für Gestattete und Geduldete bis 05.08.2019 in 

Hessen ausgesetzt (§ 31 BeschV)
• Liste zustimmungsfreier (ohne Vorrang) Beschäftigungen 

(z. B. Berufsausbildung) nach § 32 BeschV oder
• Zustimmungsfreiheit nach 4 Jahren

Rechtsgrundlagen: § 39 AufenthG + BeschV
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https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__31.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__32.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__39.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/BJNR149910013.html


Zugang zu Arbeit und Ausbildung
– Mitwirkungspflichten Gestatteter –

Allgemeine Verpflichtung, an Aufklärung des Sachverhalts
mitzuwirken nach § 15 AsylG, u. a. durch:
• Vorlage, Aushändigung, Überlassung des Pass(ersatz)es und

sonstiger Urkunden/Unterlagen zur Klärung der Identität und
Staatsangehörigkeit

• Bei Passlosigkeit: Mitwirkung an Beschaffung eines
Identitätspapiers und Pflicht zur Vorlage/Aushändigung/
Überlassung von Datenträgern

• Mitwirkungspflichten ≠ Erfolgspflichten → (ernsthaftes)
Bemühen

• Grenzen der Mitwirkungspflichten: Zumutbarkeit
→ im Verfahren: Passbeschaffung (Kontakt Heimatbehörden )

unzumutbar!

Beschäftigungsverbot (allein) wegen Passlosigkeit/mangelnder 
Bemühungen unzulässig! 39

https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__15.html


Zugang zu Arbeit und Ausbildung 

– Gestattung (§ 61 AsylG) –
Obligatorisches temporäres Beschäftigungsverbot: 
für die Dauer der Unterbringung(Wohnpflicht) in Erstaufnahme-
einrichtung (kein Ermessen)

Obligatorisches Beschäftigungsverbot:
für Personen aus sHKS (Albanien, Bosnien-Herzegowina, Ghana,
Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal, Serbien), die ihren
Asylantrag (?) nach 31.08.2015 gestellt haben (kein Ermessen)

→ Asylantrag?: § 13 oder § 14 AsylG?
(VGH Baden-Württemberg, 09.10.2017)

Ansonsten Zugang zu Beschäftigung im Ermessen:
• nach 3 Monaten Aufenthalt Beschäftigungserlaubnis möglich
• Kriterium u. a.: Erfüllung zumutbarer Mitwirkungspflichten

40

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=MWRE170008313&psml=bsbawueprod.psml&max=true&doc.part=L&doc.norm=all
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2. Die Ausbildungsduldung

Neuregelung des § 60a Abs. 6 AufenthG (Gesetzgebungsprozess Sommer 
2019)

•3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des 
Asylgesetzes ist und sein nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag 
abgelehnt oder zurückgenommen wurde es sei denn die Rücknahme 
erfolgte auf Grund einer Beratung nach § 24 Absatz 1 des Asylgesetzes 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, oder ein Asylantrag nicht 
gestellt.

•Satz 1 Nummer 3 gilt bei unbegleiteten minderjährigen 

Ausländern nicht für die Rücknahme des Asylantrags oder den 

Verzicht auf die Antragstellung, wenn die Rücknahme oder der 

Verzicht auf das Stellen eines Asylantrags im Interesse des 

Kindeswohls erfolgte.
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2. Die Ausbildungsduldung

„aufnimmmt oder aufgenommen hat“ 

Ausbildungsduldung

42

- Ausbildung muss bei Erteilung der Duldung noch nicht 

begonnen haben

- Diskussion: wie lange vorher kann erteilt und bewilligt 

werden

- Erlass NRW: zeitlich enger Zusammenhang; übliche Zeiten für 

Bewerbungsverfahren sind zu beachten

- Auch wenn erst nur Einstiegsqualifizierung läuft und der 

Vertrag u.a. für die spätere Ausbildung vorliegt
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2. Die Ausbildungsduldung

Nichtbevorstehen konkreter Maßnahmen zur 

Aufenthaltsbeendigung? (maßgeblicher Zeitpunkt; Antrag auf 

Ausbildungsduldung)

Ausbildungsduldung

43

- Führen von „Rückkehrgesprächen“ nein (Erlass NRW)

- Flugbuchung : ja

- Termin für Abschiebung : ja

- Beantragung von Pass(ersatz)papieren: kommt drauf an

- Dublin-Verfahren: ja, Erlass NRW, hM

- Andere Maßnahmen: ja, wenn in zeitlichem Zusammenhang zu 

weiteren sich abschließen Maßnahmen

- Im neuen Gesetz: höchstens 7 Monate
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2. Die Ausbildungsduldung

Nichtbevorstehen konkreter Maßnahmen zur 

Aufenthaltsbeendigung? (maßgeblicher Zeitpunkt; Antrag auf 

Ausbildungsduldung)

Ausbildungsduldung

44

Anwendungsfall: Ausländer befindet sich während des Asylverfahrens
bereits in der (erlaubten) Ausbildung. Dann ergeht die bestandskräftige 
Ablehnung des Asylantrags … Wettlauf mit der Zeit

In einigen Bundesländern (RLP, Sachsen): Bei Personen, die während des 
Asylverfahrens bereits Ausbildung machen, wird auf die Einleitung konkreter 
Maßnahmen zur Abschiebung verzichtet (nicht in Hessen, nicht NRW)

Im neuen Gesetz wird dieser Fall besonders geregelt: er fällt weg
Aus dem Asylverfahren gibt es diesen „Wettlauf“ nicht mehr
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3. Passpflicht und Passbeschaffung

45
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463. Passpflicht und Passbeschaffung

Die rechtliche Situation von Ausländern/-innen im Hinblick auf die Pflicht zur 
Passbeschaffung

Grundsatz: Jeder Ausländer benötigt in Deutschland 
einen Pass (§ 3 Abs. 1 AufenthG)

Menschen im Asylverfahren sind zur 
Identitätsklärung, nicht zur 
Passbeschaffung verpflichtet  

Können 

Die verschiedenen Situationen

Menschen benötigen für die 
Aufenthaltserlaubnis in der Regel einen 
Pass

Menschen, die wegen Passlosigkeit 
nicht abgeschoben werden können 
(Duldung), sind zur Mitwirkung an 
Passbeschaffung oder der 
Beschaffung von Heimreisedoku-
menten verpflichtet

§ 15 Abs. 2 Nr. 6 AsylG (dort wird die 

Passbeschaffung gerade nicht erwähnt)

§ 5 Abs. 1 Nr. 4 AufenthG –

mit Ausnahmen (dazu unten)
§ 48 Abs. 3 AufenthG und Umkehrschluss 

aus der Sanktion in § 60a Abs. 6 Nr. 2 

AufenthG 
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3. Passpflicht und Passbeschaffung 47

Ausnahme: bei Aufenthalten nach 
§§ 24, 25 Abs. 1 bis 3 sowie § 25 
Abs. 4a und 4b (hier ist von 
Passbesitz abzusehen)

Ansonsten kann bei humanitären 
Aufenthalten (Kapitel 5) von 
Passbesitz abgesehen werden → 
Ausweisersatz
Aber: Pflicht zur Identitätsklärung

Passbesitz und Erhalt eines 
Aufenthaltstitels Besitz eines Passersatzpapiers 

nach § 4 AufentV (z.B. 
Reiseausweises für Flüchtlinge, 
Reiseausweis für Ausländer oder 
Schülersammelliste)Grundsatz: § 5 Abs. 1 Nr. 5 

AufenthG: Passbesitz

Ein Ausländer, der einen Pass oder Passersatz 

weder besitzt noch in zumutbarer Weise 

erlangen kann, genügt der Ausweispflicht mit 

der Bescheinigung über einen Aufenthaltstitel 

oder die Aussetzung der Abschiebung, wenn 

sie mit den Angaben zur Person und einem 

Lichtbild versehen und als Ausweisersatz
bezeichnet ist.

Besitz eines 
Ausweisersatzes 
anstelle eines 
Passes (§ 48 Abs. 2 
AufenthG)

Voraussetzungen Reiseausweis 
für Ausländer: § 5 AufenthV

Einem Ausländer, „der nachweislich keinen 

Pass oder Passersatz besitzt und ihn nicht auf 

zumutbare Weise erlangen kann“, kann ein 

Reiseausweis für Ausländer („grauer Pass“) 
ausgestellt werden …
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Passbesitz und Erhalt eines 
Aufenthaltstitels

• Als zumutbar im Sinne des Absatzes 1 gilt es insbesondere,

• 1. derart rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit eines Passes oder Passersatzes bei den zuständigen Behörden im 

In- und Ausland die erforderlichen Anträge für die Neuerteilung oder Verlängerung zu stellen, dass mit der 

Neuerteilung oder Verlängerung innerhalb der Gültigkeitsdauer des bisherigen Passes oder Passersatzes 

gerechnet werden kann,

• 2. in der den Bestimmungen des deutschen Passrechts, insbesondere den §§ 6 und 15 des Passgesetzes in der 

jeweils geltenden Fassung, entsprechenden Weise an der Ausstellung oder Verlängerung mitzuwirken und die 

Behandlung eines Antrages durch die Behörden des Herkunftsstaates nach dem Recht des Herkunftsstaates zu 

dulden, sofern dies nicht zu einer unzumutbaren Härte führt,

• 3. die Wehrpflicht, sofern deren Erfüllung nicht aus zwingenden Gründen unzumutbar ist, und andere zumutbare 

staatsbürgerliche Pflichten zu erfüllen oder

• 4. für die behördlichen Maßnahmen die vom Herkunftsstaat allgemein festgelegten Gebühren zu zahlen.

Voraussetzungen Reiseausweis 
für Ausländer: § 5 AufenthV

Einem Ausländer, „der nachweislich keinen 

Pass oder Passersatz besitzt und ihn nicht auf 

zumutbare Weise erlangen kann“, kann ein 

Reiseausweis für Ausländer („grauer Pass“) 
ausgestellt werden …



Zumutbare Mitwirkungshandlungen 
– Regelannahme –

§ 5 AufenthV:

„(1) Einem Ausländer, der nachweislich keinen Pass oder 
Passersatz besitzt und ihn nicht auf zumutbare Weise 
erlangen kann, kann nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen ein Reiseausweis für Ausländer ausgestellt 
werden.“

49

http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/__5.html


Zumutbare Mitwirkungshandlungen 
– Regelannahme –

Als zumutbar gilt nach § 5 Abs. 2 AufenthV insbesondere:
• rechtzeitiger Passantrag (vor Ablauf) bei in-und 

ausländischen Behörden
• Mitwirkung an Ausstellung/Verlängerung und Duldung der 

Antragsbehandlung durch Behörden des HKS nach 
dortigem Recht, sofern dies keine unzumutbare Härte 
darstellt

• Wehrpflicht, sofern nicht aus zwingenden Gründen 
unzumutbar

• Erfüllung anderer staatsbürgerlicher Pflichten
• Gebühren des HKS zahlen

Keine abschließende Aufzählung
50



Zumutbare Mitwirkungshandlungen 
– Rechtsprechung –

• Anfertigen von Lichtbildern, dazu ggf. 
• Anlegen eines Kopftuchs für Muslima (Iran), auch für in 

BRD konvertierte Christinnen
• Beauftragung von Vertrauensanwält*innen, Verwandten 

oder Bekannten im Herkunftsland
• strittig: „Ehren-/Freiwilligkeitserklärung“

Unzumutbarkeit ergibt sich entweder aus dem Schutzstatus 
oder muss durch Antragsteller*in dargelegt und 

nachgewiesen werden

51



Grundsatz der wechselseitigen Pflichten 
nach § 82 AufenthG

• Ausländer hat Mitwirkungs- und Initiativpflicht nach 
§ 82 Abs. 1 AufenthG→ inkl. Nachweispflicht

• Behörden haben Hinweis- und Anstoßpflicht nach 
§ 82 Abs. 3 AufenthG (v. a. auch bezogen auf §§ 48-49)

→ Behörden, die (weitere) Mitwirkungspflichten fordern und
Sanktionen androhen, müssen einzelne Mitwirkungs-
handlungen konkret machen 

→ Hinweis auf Gesetz genügt nicht
→ siehe ausführlich: 

Urteil des VGH Bayern 23.03.2006-24 B 05.2889

52

https://www.asyl.net/rsdb/m8129/
https://www.asyl.net/rsdb/m8129/


Hinweis- und Anstoßpflicht der ABH
– § 82 Abs. 3 AufenthG/Rechtsprechung –

• Ergänzt Mitwirkungs- und Initiativpflichten der
Betroffenen

• Bei Nicht-Offensichtlichkeit reichen allgemeine
Hinweise/bloße Gesetzeswiedergabe nicht aus

• Nur konkrete […] und nachvollziehbare Hinweise
ermöglichen Erfüllung der Mitwirkungspflicht
(Hinweispflicht)

• Verstoß gegen Hinweispflicht → Nichterfüllung der
Mitwirkungshandlung kein Grund zulasten des
Betroffenen

• Auf weitere, nicht bekannte Möglichkeiten aufmerksam
machen und erörtern (Anstoßpflicht)

• ABH muss Hinweis- und Anstoßpflicht nachweisen
→ ansonsten spricht vieles dafür, dass kein
selbstverschuldetes Ausreisehindernis besteht

• VGH Bayern 23.03.2006, S. 14f./22.01.2018 53

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/dokumente/8129.pdf
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-3047?hl=true
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Passbeschaffung im Asylverfahren

Grundsatz: § 15  Abs. 2 Nr. 
4 AsylG: Pass oder 
Passersatz (den jemand im 
Besitz hat) ist 
herauszugeben

§ 15 Abs. 2 Nr. 6 AsylG: … „im Falle des 

Nichtbesitzes eines gültigen Passes oder 

Passersatzes an der Beschaffung eines 

Identitätspapiers mitzuwirken und auf 

Verlangen alle Datenträger, die für die 

Feststellung seiner Identität und 

Staatsangehörigkeit von Bedeutung sein 

können und in deren Besitz er ist, den mit der 

Ausführung dieses Gesetzes betrauten 

Behörden vorzulegen, auszuhändigen und zu 
überlassen“

Bei Nichtbesitz 
eines Passes

Solche Identitätspapiere können sein : 

Geburtsurkunde, ID-Karte, Taskira, Kebele-

Ausweis, Taufurkunde, Schulzeugnis, Uni-
Diplom, abgelaufene Pässe u.a. 

Grenze: 
Zumutbarkeit

Sanktion: 
Arbeitserlaubnis

Hinweis- und 
Konkretisierungs-
pflicht der 
Behörde
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Passbeschaffung im Falle einer Duldung wegen 
Passlosikeit / Fehlen von Heimreisedokumenten

Grundsatz: § 48 Abs. 2 
AufenthG: Pass oder 
Passersatz (den jemand im 
Besitz hat) herauszugeben

„Besitzt der Ausländer keinen gültigen Pass 

oder Passersatz, ist er verpflichtet, an der 

Beschaffung des Identitätspapiers mitzuwirken 

sowie alle Urkunden, sonstigen Unterlagen und 

Datenträger, die für die Feststellung seiner 

Identität und Staatsangehörigkeit und für die 

Feststellung und Geltendmachung einer 

Rückführungsmöglichkeit in einen anderen 

Staat von Bedeutung sein können und in deren 

Besitz er ist, den mit der Ausführung dieses 

Gesetzes betrauten Behörden auf Verlangen 

vorzulegen, auszuhändigen und zu 
überlassen.“

Bei Nichtbesitz 
eines Passes: § 48 
Abs. 3 AufenthG

Grenze: 
Zumutbarkeit

Hinweis- und 
Konkretisierungs-
pflicht der 
Behörde



Hinweis- und Anstoßpflicht der ABH
– § 82 Abs. 3 AufenthG/Rechtsprechung –

• Ergänzt Mitwirkungs- und Initiativpflichten der
Betroffenen

• Bei Nicht-Offensichtlichkeit reichen allgemeine
Hinweise/bloße Gesetzeswiedergabe nicht aus

• Nur konkrete […] und nachvollziehbare Hinweise
ermöglichen Erfüllung der Mitwirkungspflicht
(Hinweispflicht)

• Verstoß gegen Hinweispflicht → Nichterfüllung der
Mitwirkungshandlung kein Grund zulasten des
Betroffenen

• Auf weitere, nicht bekannte Möglichkeiten aufmerksam
machen und erörtern (Anstoßpflicht)

• ABH muss Hinweis- und Anstoßpflicht nachweisen
→ ansonsten spricht vieles dafür, dass kein
selbstverschuldetes Ausreisehindernis besteht

• VGH Bayern 23.03.2006, S. 14f./22.01.2018 56

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/dokumente/8129.pdf
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-3047?hl=true


Zugang zu Arbeit und Ausbildung 
– Bundesagentur für Arbeit (BA) –

Arbeitsmarktprüfung bei zustimmungspflichtiger Beschäftigung
• Beschäftigungsbedingungen (Lohngleichheit)
• Vorrangprüfung, sofern (noch) vorgeschrieben: vorrangiger 

Arbeitsmarktzugang deutscher oder freizügigkeitsberechtigter 
Personen

Arbeitsmarktprüfung bei zustimmungsfreier Beschäftigung
• Zustimmungsfreiheit richtet sich nach Aufenthaltsstatus und Art 

der Beschäftigung, ABER Beschäftigungsbedingungsprüfung
• Vorrangprüfung für Gestattete und Geduldete bis 05.08.2019 in 

Hessen ausgesetzt (§ 31 BeschV)
• Liste zustimmungsfreier (ohne Vorrang) Beschäftigungen 

(z. B. Berufsausbildung) nach § 32 BeschV oder
• Zustimmungsfreiheit nach 4 Jahren

Rechtsgrundlagen: § 39 AufenthG + BeschV
57

https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__31.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__32.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__39.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/BJNR149910013.html


Zugang zu Arbeit und Ausbildung
– Mitwirkungspflichten Gestatteter –

Allgemeine Verpflichtung, an Aufklärung des Sachverhalts
mitzuwirken nach § 15 AsylG, u. a. durch:
• Vorlage, Aushändigung, Überlassung des Pass(ersatz)es und

sonstiger Urkunden/Unterlagen zur Klärung der Identität und
Staatsangehörigkeit

• Bei Passlosigkeit: Mitwirkung an Beschaffung eines
Identitätspapiers und Pflicht zur Vorlage/Aushändigung/
Überlassung von Datenträgern

• Mitwirkungspflichten ≠ Erfolgspflichten → (ernsthaftes)
Bemühen

• Grenzen der Mitwirkungspflichten: Zumutbarkeit
→ im Verfahren: Passbeschaffung (Kontakt Heimatbehörden )

unzumutbar!

Beschäftigungsverbot (allein) wegen Passlosigkeit/mangelnder 
Bemühungen unzulässig! 58

https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__15.html


Zugang zu Arbeit und Ausbildung 

– Gestattung (§ 61 AsylG) –
Obligatorisches temporäres Beschäftigungsverbot: 
für die Dauer der Unterbringung(Wohnpflicht) in Erstaufnahme-
einrichtung (kein Ermessen)

Obligatorisches Beschäftigungsverbot:
für Personen aus sHKS (Albanien, Bosnien-Herzegowina, Ghana,
Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal, Serbien), die ihren
Asylantrag (?) nach 31.08.2015 gestellt haben (kein Ermessen)

→ Asylantrag?: § 13 oder § 14 AsylG?
(VGH Baden-Württemberg, 09.10.2017)

Ansonsten Zugang zu Beschäftigung im Ermessen:
• nach 3 Monaten Aufenthalt Beschäftigungserlaubnis möglich
• Kriterium u. a.: Erfüllung zumutbarer Mitwirkungspflichten

59

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=MWRE170008313&psml=bsbawueprod.psml&max=true&doc.part=L&doc.norm=all
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Rücknahme: betrifft einen Verwaltungsakt (z.B. die Schutzanerkennung oder 
Aufenthaltserlaubnis), die zum Zeitpunkt des Erlasses rechtswidrig war, also nicht hätte 
ergehen dürfen

Grund: Irrtum der Behörde, u.U. durch Täuschung des Antragstellers

Widerruf: betrifft einen Verwaltungsakt, der zum Zeitpunkt des Erlasses rechtmäßig 
war, den die Behörde zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht mehr erlassen müsste

Grund: Änderung der Verhältnisse, Wegfall von Umständen

Im allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz: §§ 48 und 49 VwVfG
Sonderregeln im Asylrecht: § 73 ff. AsylG und im AufenthG: § 52 AufenthG

Widerruf und Rücknahme gelten für alle Behördenentscheidungen, also auch für 
Aufenthaltserlaubnis oder Einbürgerung
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BAMF eröffnet die Prüfung mit einem Schreiben

Anlasslos, nach 3jahres-Frist, aber auch nach Information durch andere Behörden über 
das Vorliegen neuer Umstände oder eines Grundes für die damalige Rechtswidrigkeit
Seit dem neuen § 73 Abs. 3a AsylG gelten hier Mitwirkungspflichten des Anerkannten 
(vor allem zur Identiätsklärrung) 

Bescheid: BAMF Bescheid hat den Tenor: Die mit Bescheid vom … zuerkannte 
Flüchtlingeigenschaft wird widerrufen …

Grund: Änderung der Verhältnisse, Wegfall von Umständen

Im allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz: §§ 48 und 49 VwVfG
Sonderregeln im Asylrecht: § 73 ff. AsylG
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BAMF Bescheid:

Ist hier eine Rücknahme, könnte aber auch ein Widerruf sein.
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Rechtsbehelf:

Klage, diese hat aufschiebende Wirkung.

Antragstenor: … es wird beantragt, den Bescheid vom  …. Aufzueheben, hilfsweise 
wird beantragt, die Beklagte unter entsprechender Aufhebung des Bescheides … zu 
verpflichten, dem Kläger den sibsidiären Schutz zuzuerkennen, hilfshilfsweise 
nationale Abschiebungsverbote festzustellen.

Widerruf und Rücknahme
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Keine aufschiebende Wirkung

Wenn ein Fall des § 60 Abs. 8 AufentG vorliegt, also wenn Straftaten bekannt werden, 
die einer Flüchtlingsanerkennung im Wege stehen

§ 60 Abs. 8 AufenthG wurde im März 2016 unter dem Eindruck der „Kölner 
Silvesternacht“ so neu gefasst.

Gilt auch für Gründe nach § 4 Abs. 2 AsylG, die einer Zuerkennung des subsidiären 
Schutzen entgegenstehen
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4. Widerruf 66

Typische Fälle, in denen das BAMF ein Widerrufsverfahren eröffnet:

- Zur nachträglichen Identitätsfeststellung (§ 73 Abs. 3a AsylG) (geht nur mi 
Widerrufsverfahren)

- Insb. bei Personen, die im schriftlichen Verfahren anerkannt worden sind (Irak, 
Eritrea, Syrien)

- Bei den Hauptanerkennungsländern
- Bei Kenntnis von Umständen, wie Rückreise ins Herkunftsland, „Gesundung“
- Bei Beantragung von Familiennachzug
- Beantragung von Familienasyl
- Antrag auf Niederlassungserlaubnis
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4. Widerruf 67
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4. Widerruf 68

Fragen:

Was tun, wenn der Brief mit der Ladung zur Anhörung komm?

Akteneinsicht beantragen

Muss man Angst vor einem Widerruf haben?

Wichtige Unterscheidung: gibt es neue Tatsachen oder nur neue Bewertungen von 
Tatsachen / gibt es eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung?

Was kann man gegen einen drohenden Widerruf tun?

Integration, Rechtsmittel im Verfahren

Wie sichert man seinen Aufenthalt?

Integration – unbefristeter Aufenthalt
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4. Widerruf 69

Beispielsfälle:

A ist aus Eritrea, sie reiste im August 2015 ein und stellte einen Asylantrag, ihr wurdeim 
Frühjahr 2016 im schriftlichen Verfahren die Flüchtlingseigenschaft. Jetzt bekommt sie 
ein Schreiben des BAMF, sie solle im Rahmen der Widerrufsprüfung zum Bundesamt zu 
einer Befragung kommen. Sie ist heute 20 Jahre alt. 

B reiste im August 2014 aus Afghanistan ein, erhielt aber nur nationale 
Abschiebungsverbote. Das verdankt er dem Verwaltungsgericht, das 2017 ein 
entsprechendes Urteil verkündet hat. Das Urteil selbst hat B leider nicht mehr zur 
Hand, es ist irgendwo in einer Akte. Das Bundesamt will jetzt wegen Volljährigkeit den 
Schutz widerrufen. B ist jetzt 19 und hat einen Hauptschulabschluss gemacht. 
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